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Trägererklärung

Die 
PFARRKIRCHE
im Folgenden kurz Träger genannt
verpflichtet sich 
die
ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK
im Folgenden kurz Bibliothek genannt,
zu errichten und zu betreiben.

Die Bibliothek ist öffentlich, das heißt, sie:
· ist allgemein zugänglich
· wird nach gemeinnützigen, das heißt nicht nach kommerziellen Grundsätzen geführt
· dient durch ihren Medienbestand und durch die Arbeit der Bibliothekar:innen sowohl den legitimen Bedürfnissen des einzelnen Menschen in seiner konkreten Lebenssituation als auch den Bildungserfordernissen einer demokratischen Gesellschaft.
Standort:
ADRESSE

Kostenübernahme durch den Träger: 
· Betriebskosten: das sind Heizung, Wasser, Strom, Internet, Versicherung, Instandhaltungsarbeiten, ...
· Die Bibliotheksräume, im Ausmaß von xxx m2 mitsamt der Einrichtung wird der Bibliothek kostenfrei zum Gebrauch überlassen.
· Die Bibliothek kann die Infrastruktur (z.B. Toiletten, Küche …) des Trägers für die Bibliotheksarbeit kostenfrei nutzen und nach Absprache ebenso Räume für Veranstaltungen der Bibliothek. 
· Der Träger stellt ein jährliches Budget von XXX Euro für den Medienankauf, die Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterialien und die Durchführung von Veranstaltungen zur Verfügung

Pflichten des Trägers
· Die Bibliotheksleitung wird vom Träger unbefristet/für die Dauer von XXX Jahren bestellt 
· Die Gebührenordnung wird in Absprache mit der Bibliotheksleitung festgelegt
· Die Buchhaltung wird vom Träger bzw. von der Pfarre übernommen. Die Bibliotheksleitung übermittelt dazu pro Quartal eine Übersicht über die Ein- und Ausgaben und eine Kopie der Belege/die Originalbelege, die 200 Euro übersteigen. Hierzu gibt es eine Regelung für die Finanzverwaltung öffentlicher Bibliotheken in kirchlicher (Mit-)Trägerschaft in den Pfarrgemeinden (Rechtsträger Pfarrkirche)




 
· Die Vertretung des Trägers gegenüber den Einrichtungen des österreichischen Bibliothekswesens hinsichtlich Mitgliedschaft, Wahlen, Förderungen obliegt dem Träger. Er kann diese mittels Vollmacht auf die Bibliotheksleitung übertragen.
· Der Träger legt fest, dass die Bibliotheksleitung bibliothekarische Tätigkeiten selbstverantwortlich erledigt, unter anderem:
· Die Erstellung von Dienstplänen
· Die sachkundige Auswahl und Einarbeitung der Medien
· Die Makulierung von Medien einschließlich einer Dokumentation des Vorgangs. 
· Die Information und Beratung der LeserInnen
· Die Durchführung von Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit
· Die Kontaktpflege und Kooperation mit anderen örtlichen kulturellen Einrichtungen und Institutionen der Erwachsenenbildung
· Die Festlegung des weiteren Umgangs mit makulierten Medien (Entsorgung, Verschenken) obliegt dem Träger

Pflichten des Bibliotheksteams: 
· Das Bibliotheksteam verpflichtet sich, die überlassenen Raum samt Einrichtung und Infrastruktur pfleglich zu behandeln und nur für den Zweck des Bibliotheksbetriebes zu nutzen.
· Die Bibliothek wird ehrenamtlich betrieben. Die Neuaufnahme von ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen obliegt der Bibliotheksleitung und ist dem Träger bekanntzugeben.
· Die Bibliotheksleitung setzt in Absprache mit dem Träger die Öffnungszeiten der Bibliothek fest
· Die Bibliotheksleitung ist mit ihrem Team für den Betrieb der Bibliothek verantwortlich, sie übernimmt die oben genannten bibliothekarischen Tätigkeiten, insbesondere sorgt sie für die Neuanschaffung von Medien in sachkundiger Auswahl und entsprechend dem Lesebedürfnis der Bevölkerung.
· Die Bibliotheksleitung wird nach Möglichkeit Subventionen aus öffentlichen Fördermitteln (Bund, Land, Diözese etc.) beantragen. Die genehmigten Fördermittel reduzieren die Trägerbeiträge nicht. Die Eigeneinnahmen der Bibliothek fließen der Bibliothek zu.
· Die Bibliotheksleitung oder eine dafür zuständiges Mitglied des Bibliotheksteams übermittelt pro Quartal eine Übersicht über die Ein- und Ausgaben der Bibliothek und eine Kopie der Belege/die Originalbelege, die 200 Euro übersteigen. Hierzu gibt es eine Regelung für die Finanzverwaltung öffentlicher Bibliotheken in kirchlicher 
(Mit-)Trägerschaft in den Pfarrgemeinden (Rechtsträger Pfarrkirche)
· Die Bibliothek nimmt Service und Beratung der Bibliotheksfachstelle der Diözese Linz in Anspruch. Eine Kooperation mit weiteren einschlägigen Fachstellen ist erwünscht. 

Die vorliegende Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung des Trägers in Kraft. Eine Änderung dieser Vereinbarung, auch einzelner Punkte, bedarf der Schriftform. 
Der Pfarrgemeinderat der Pfarrgemeinde XXX hat dieser Vereinbarung bei der ordentlichen Sitzung am XXX zugestimmt.

Für [Träger, Name, Funktion]								Ort, Datum


Zur Kenntnis genommen von:


[Name], Bibliotheksleitung								Ort, Datum
Trägervereinbarung	Öffentliche Bibliothek XXXX	Montag, 1. Dezember 2025
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BIBLIOTHEKSFACHSTELLE BIBLIOOTHEKEN
DER DIOZESE LINZ Erlesen und erleben




